
6. Hat eine Prozesspartei ihr Recht, einen Richter wegen
Besorgnis der Befangenheit abzulehnen, durch das Ein-
lassen in die Verhandlung oder durch das Stellen von
Anträgen verloren, kann sie denselben Ablehnungsgrund
auch in einem anderen Rechtsstreit nicht mehr geltend
machen, wenn zwischen beiden Verfahren ein tatsäch-
licher und rechtlicher Zusammenhang besteht (BGH
FamRZ 2006, 1266).

7. Seit dem Inkrafttreten des 1. Justizmodernisierungsgesetzes
v. 24.8.2004 (BGBl I 2198) steht dem Rechtsmittelführer, der
wegen Kostenarmut um Prozesskostenhilfe nachsucht und
deshalb an der Einhaltung der Berufungsbegründungsfrist
gehindert ist, eine Wiedereinsetzungsfrist von einem Mo-
nat nach Zustellung der nicht anfechtbaren PKH-Ent-
scheidung zu (BGH FamRZ 2006, 1271).

8. Ist die Frist zur Berufungsbegründung richtig berechnet
und deren Eintragung im Fristenkalender des Anwalts-
büros in der Handakte als erledigt notiert, muss der Anwalt
die Eintragung im Fristenkalender nicht noch persön-
lich überprüfen (BGH FamRZ 2006, 1370).

Vollstreckungsrecht

Eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung in der
Revisionsinstanz scheidet aus, wenn der Antragsteller in der
Berufungsinstanz keinen Schutzantrag nach § 712 ZPO
gestellt hat (BGH FamRZ 2006, 1263).

Kostenrecht

1. Erscheint der Einspruchsführer nach Erlass eines Ver-
säumnisurteils im Einspruchstermin nicht, erhält der
Anwalt der anwesenden Partei nicht nur die ermäßigte
Terminsgebühr nach VV RVG Nr. 3105, sondern die
Terminsgebühr nach VV RVG Nr. 3104 in Höhe einer
1,2-Gebühr (BGH FamRZ 2006, 1273).

2. Erklärt sich der Gläubiger allgemein gegenüber dem Ge-
richtsvollzieher mit Ratenzahlungen durch den Schuld-
ner einverstanden, löst dies keine Einigungsgebühr nach
Nr. 1000 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 2 RVG aus (BGH
FamRZ 2006, 1372).

Rezension

1 · 1 des Familienrechts (CD-ROM),
Berechnungsprogramm
Strohal
Version 2005.1, 12. Edition, Januar 2005
Deubner Verlag

Der Umgang mit Zahlen, Verhältnisrechnung, Prozentrechnung,
all das ist täglicher Alltag des Anwaltes und auch Richters, der
im Familienrecht tätig ist. Viele dieser Rechenvorgänge beruhen
auf Rechtsvorschriften, die unmittelbar mit dem Familienrecht
nichts zu tun haben. Dies trifft z.B. zu auf die Berechnung von
Lohn- und Einkommensteuer, aber auch auf Umrechnungen im
Rentenrecht. Nichts liegt daher näher, als sich das jeweilige
Handwerkszeug am Arbeitsplatz bereitzulegen, um diese Vor-
arbeiten fachgerecht und richtig zu erledigen, um darauf auf-
bauend z.B. die unterhaltsrechtlichen Fragen zu lösen. Statt sich
vieler Einzelprogramme zu bedienen, bietet das Programm
„1 · 1 des Familienrechts“ mit einer einheitlichen Oberfläche
die Lohn- und Einkommensberechnung und familienrechtlich
spezifisch die Unterhaltsberechnung, den Versorgungsausgleich
und den Zugewinn an. Für den Inhalt ist Friedrich Strohal, Vors.
RiOLG Stuttgart, verantwortlich, sein Sohn Martin Strohal
zeichnet für die elektronische Umsetzung verantwortlich.

Gleich zu Beginn möchte ich eine Anregung für die
nächste Auflage vorbringen: Berechnung der Prozesskosten-
hilfe, die auf Grund der Änderung durch das JustizkomG vom
22.3.2005 zum 1.4.2005 durch eine weitere Verbindung zum
Sozialrecht in der Praxis immer mehr Arbeitsaufwand fordert.
Die Lieferung besteht aus einem erläuternden Anschreiben, einer
CD-ROM und auch einem gedruckten Handbuch. Die Installation
auf einem PC erfordert keinerlei EDV-Kenntnisse. Zumindest für
die ersten Anwendungen ist zu empfehlen, im Handbuch die
ausführlichen allgemeinen Erläuterungen zu lesen. Auch ohne
diesem Rat zu folgen, bin ich zunächst mit den einzelnen Modu-
len gut zurechtgekommen. Der wirkliche Leistungsumfang er-
schließt sich aber erst, wenn die Grundsätze und Detailerläute-
rungen berücksichtigt werden. Und wichtig ist auch anzumerken:
Durch den Verzicht, seltene Fallgestaltungen darzustellen, ist das
Programm stets übersichtlich und in seiner Schnelligkeit kaum zu
überbieten. In allen Modulen wird der unmittelbare Ausdruck,
der Export in die Textverarbeitung über die Windows-Zwischen-
ablage oder auf einen Datenträger angeboten. Die Übernahme ist
sehr gut strukturiert und enthält alle Angaben, die für die jewei-
lige Berechnung erforderlich sind, daneben auch das Datum der
Berechnung, die auch mit weiteren Angaben, z.B. des Falles,
Aktenzeichen und Bemerkungen, versehen werden kann. Auf
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Grund der Vollständigkeit der Berechnungsgrundlagen bietet
sich die unmittelbare Übernahme solcher Berechnungen in einen
Schriftsatz oder Entscheidung an.
Nach Aufruf des Programms können die einzelnen Module
direkt angewählt werden. „Einkommen + Unterhalt“ sind auf-
einander abgestimmt und ergänzen sich hervorragend. Die erste
Maske fordert zur Eingabe aller Daten auf, die für die steuer-
rechtliche Berechnung notwendig sind, kann aber auch unmittel-
bar nur für die Eingabe des unterhaltsrechtlichen Einkommens
verwandt werden. Eine Darstellung der umfassenden steuer-
rechtlichen Berechnungen ist allein vom Umfang her an dieser
Stelle nicht möglich und kann nur zusammengefasst dahin-
gehend beschrieben werden, dass keinerlei Wünsche offen blei-
ben. Im Hinblick auf andere Lohnberechnungsprogramme muss
hervorgehoben werden, dass auch die Berechnung der Lehrlings-
vergütung angeboten wird und diese nicht – wie im Unterhalts-
prozess häufig zu beobachten – mit jedem noch so geringenWert
allen Abzügen unterworfen wird; und auch das steuerliche Re-
alsplitting kann nachvollzogen werden. Nach Wechsel durch
Antippen der Registermarke zum Unterhalt können die gewon-
nenen Ergebnisse einfach übernommen werden. Wichtig ist,
dass schon an dieser Stelle der Berechnung die zugehörige
Unterhaltsleitlinie auszuwählen ist. Die weiteren Berechnungs-
schritte werden jeweils in übersichtlichen neuen Eingabe- und
Abfragefeldern dargestellt. Ein Zurückgehen in die vorher-
gehende Maske ist nur dann vorgesehen, wenn im vorhergehen-
den Formularfeld notwendige Eingaben nicht gemacht wurden.
Mit „Abbrechen“ gelangt man in allen Fällen aber wieder in die
erste Unterhaltsmaske, die vorher eingegebenen Daten bleiben
erhalten. Auf der Grundlage der Bremer Tabelle ist auch die
Berechnung des Vorsorgeunterhalts kein Problem mehr. Beim
Kindesunterhalt wird die Berechnung für 8 Kinder angeboten.
Wie nicht anders zu erwarten, wird – wenn erforderlich – schon
bei geringerer Kinderzahl eine Mangelfallberechnung angebo-
ten. Die aufbereiteten Daten für den Export sind hervorragend
strukturiert und bedürfen keiner ergänzenden Erläuterung, sind
also für die direkte Einfügung in einen Schriftsatz geeignet.
Das Berechnungsmodul zum Versorgungsausgleich führt den
Anwender zunächst zwingend zur Eingabe der Ehezeit, wobei
unkorrekte Eingaben nach Hinweis automatisch auf die richti-
gen Daten korrigiert werden. Vorgegeben ist der öffentlich-
rechtliche Ausgleich, fakultativ wird der schuldrechtliche Aus-
gleich angeboten. Fehlerhafte Datumseingaben werden erkannt.
Die Eingabe eines Geburtsdatums nach der Eheschließung wird
ebenso erkannt die die „Frühheirat“ einer 5-Jährigen, weil die
Datumseingabe versehentlich falsch erfolgte. Ob bei der be-
trieblichen Altersversorgung die Wahl zwischen der Bar-
wertVO und einem eigenen Barwertfaktor unbedingt notwendig
ist, erscheint auf Grund der Rechtsprechung des BGH inzwi-
schen zweifelhaft, könnte aber 2006 wieder relevant werden.
Bei Eingabe eines Wertes aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung wird für das nächste Update angeregt, die ab 1.10.2005
verbleibenden Leistungsträger (RVOrgG BGBl 2004 I, S. 3242)
als Auswahlmenü anzubieten; und auch die Eingabe einer Ver-

sicherungsnummer/Vorgangsnummer beim Leistungsträger
wäre von Vorteil, da z.B. bei einer Lebensversicherung oder
auch betrieblichen Altersversorgung mehrere Anrechte beste-
hen können, die unterschiedlichen Berechnungen unterliegen.
Bei der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes wird in der
ab 1.7.2005 angebotenen Version auch die Bewertung „nach
BGH“ angeboten. Der jederzeitig mögliche Wechsel in eine
Tabellenansicht erleichtert den Überblick und ist eine notwen-
dige Hilfe, wenn über die Dauer der Ermittlung immer wieder
Einzelergebnisse einzugeben sind. Bei der Ergebnisanzeige ist
neben der schon bekannten klaren Strukturierung auch die voll-
ständige Darstellung der Umrechnung einer betrieblichen Al-
tersversorgung hervorzuheben; auch die Angabe der möglichen
Wartezeitgutschrift ist für die Beratung nicht unwichtig und
selbst die Wertberechnung nach § 49 GKG ist ausgewiesen.
Etwas irritierend ist es, wenn nach Aufruf des Zugewinns
zunächst die Ehezeit abgefragt wird. Um Fehleingaben und
Verwechslungen zu vermeiden, sollte die Abfrage des Datums
der Eheschließung und der Rechtshängigkeit des Scheidungs-
antrages gewählt werden. Für den Anwalt besonders vorteilhaft
ist, dass er die einzelnen Gegenstände auch vom Mandanten
erfassen lassen kann und die Datenübernahme wirklich kinder-
leicht ist. Aber auch die Kommunikation mit dem Gericht sollte
hier nicht unberücksichtigt bleiben, denn die gesammelten
Daten insgesamt sind sowohl für den Anwalt als auch für das
Gericht von Wichtigkeit. Diese Arbeitserleichterung ist ein
weiteres Argument, auch am Richterarbeitsplatz über dieses
hilfreiche Programm zu verfügen. Alle Daten können jederzeit
als Tabellen- oder auch Gruppenansicht aufgerufen werden mit
der Zuordnung der Bewertung auch des Gerichtes. Einzelwert-
berechnungen außerhalb einer Gesamtberechnung sind jederzeit
möglich und dies sollte auch für den Versorgungsausgleich
angeboten werden. Letztlich bleibt nachzutragen, dass die In-
dexwerte über eine Internetoption und auch manuell nach-
geführt werden können, ein Update wegen Veränderungen der
sozialrechtlichen Daten (Versorgungsausgleich) und der Index-
werte (Zugewinn) ist dennoch erforderlich.
Insgesamt überzeugt das Programm vom Inhalt und auch Hand-
ling. Die Handschrift von Strohal (Senior) im materiellen Teil
ist unverkennbar, die EDV-technische Umsetzung baut auf den
allgemeinen Funktionen des Betriebssystems auf. Die jeweili-
gen Masken sind klar strukturiert und nach wenigen Anwen-
dungen intuitiv richtig zu bedienen. Zum 1.7.2005 erfolgt ein
Update, das sowohl die Veränderung der RegelbetragVO be-
rücksichtigt ebenso wie die Änderungen in den Leitlinien der
OLG. Dies und der fast unschlagbar günstige Preis (149 EUR
zzgl. MWSt.) für die Vollversion sind weitere Argumente, diese
hervorragende Hilfe stets auf dem PC zugänglich zu haben.

Dr. Peter Friederici, Vorsitzender Richter am OLG,
Naumburg
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